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Ziel:

Beschreibung:

Abhängigkeiten, Konflikte, 

Änderungsbedarf:

Antrag:

Kompetenz: Kantonsrat Priorität:

Finanzen
in TCHF

Plan
Ist
Abw.

0
0 -100 -100 -100 -100 -100 -400

0 0 0 0 0 0

Folgejahre Total 24-28

Einsparung 0 100 100 100 100 100 400

2024 2025 2026 2027 2028

jährlich wiederkehrend Ertragsverbesserung Finanzgrösse

Antrag an Kantonsrat auf Anpassung des GT § 106 Abs. 4 Bst. c sowie Einführung eines Bst. d

Amt für Umwelt

Erhöhung Abgabe pro Feuerungskontrolle

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Abgaben bei der Feuerungskontrolle

Anpassung Gebührentarif § 106 Abs. 4 Bst. c und neu d

Rückerstattung/Abgabe der Kaminfeger von CHF 5 auf CHF 10 pro Messung erhöhen.                                           Die 

Ausbildung und insbesondere die Beratung der Feuerungskontrolleure und Feuerungskontrolleurinnen ist aufwändiger 

als erwartet. Zudem soll der Zweck des GT § 106 Abs. 4 mit einem Bst. d erweitert werden, welcher einen Teil der sehr 

aufwändigen Beratung der Liegenschaftseigentümer und Liegenschaftseigentümerinnen sowie der Verwaltungen und 

Hauswartungen abdeckt.            

            


